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Merkblatt – Aufbau der Verfügung 

 Art. 18 Abs. 1 VRPG 

 
 
 

 Rubrum („Kopf“ der Verfügung)  

 Bezeichnung der verfügenden Behörde  

 Namen der Behördenmitglieder im Ausstand   

 Datum der Beschlussfassung ( Versanddatum)  

 Titel (Verfügung / Entscheid / Beschluss) 

 Parteien (und allenfalls Parteivertreter) 

 Gegenstand / Betreff  

 

 Ausgangslage  

 Darstellung Sachverhalt  

 Anträge / Rechtsbegehren der Parteien 

 Bisherige Verfahrensgeschichte 

 

 Erwägungen  

 Formelle Voraussetzungen ( Nicht-Eintreten) 

 örtliche und sachliche Zuständigkeit, Legitimation, Fristen u.a. 

 Materielles  

 Darlegung des anwendbaren Rechts  

 Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Beweiswürdigung) 

 Subsumtion  

 Rechtsfolge (vgl. Dispositiv)  

 

 Dispositiv  

 Rechtsspruch (an Vollstreckung denken!) 

 Kostenverlegung  

 Rechtsmittelbelehrung 

 Eröffnung  

 Versanddatum  

 Unterschrift 

7.1 


